
 
G E S C H Ä F T S O R D N U N G  

 
des Rates und der Ausschüsse der Stadt Herten 

 
vom 20. Februar 2008 

 
 
 
 
I. Geschäftsführung des Rates 
 
 

1. Fraktionen, Ältestenrat 
 

§   1 Fraktionen 
§   2 Ältestenrat 

 
2. Vorbereitung der Ratssitzungen 

 
§   3   Einberufung und Ladungsfrist 
§   4   Tagesordnung 
§   5   Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit der Ratssitzungen 
§   6   Vorsitz 
§   7   Teilnahme an Sitzungen des Rates 
§   8   Befangenheit 
§   9   Fragestunden für Einwohner 
§ 10   Informationsrecht des Rates, der Fraktionen und einzelner    
          Ratsmitglieder 

 
3. Gang der Beratungen 

 
§ 11   Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
§ 12   Vorlagen des Bürgermeisters 
§ 13   Anträge von Fraktionen und Ratsmitgliedern zur Sache 
§ 14   Anträge von Fraktionen und Ratsmitgliedern 
§ 15   Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern 
§ 16   Wiederaufnahme von Anträgen und Anfragen von Fraktionen   
           und Ratsmitgliedern 
§ 17   Anträge zur Geschäftsordnung 
§ 18   Redeordnung 
§ 19   Abstimmungen 
§ 20   Wahlen 
§ 21   Niederschrift 
§ 22   Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
 



 

 2

4. Ordnung in den Sitzungen 
 
§ 23   Ordnung in den Sitzungen 
§ 24   Entzug der Sitzungsentschädigung, Sitzungsausschluss 
§ 25   Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 

 
 
II. Geschäftsführung der Ausschüsse 

 
 

§ 26   Grundsatz 
§ 27   Einberufung und Tagesordnung 
§ 28   Verfahren in den Ausschüssen 
§ 29  Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter  

Ausschüsse 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 

 
§ 30   In-Kraft-Treten 



 

 3

G E S C H Ä F T S O R D N U N G  
 

des Rates und der Ausschüsse der Stadt Herten 
 

vom 20. Februar 2008 
 

 
Aufgrund der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380) i. V. m. § 8 der Hauptsatzung 
der Stadt Herten vom 27. September 2006, in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Herten in seiner Sitzung am 20. Februar 2008 folgende Änderung der 
Geschäftsordnung vom 31. Januar 2001, in der zurzeit gültigen Fassung, be-
schlossen: 
___________________________________________________________________ 
 
 

I. Geschäftsführung des Rates 
 
 
1. Fraktionen, Ältestenrat 
 
 

§ 1 
 

Fraktionen 
 
(1) Ratsmitglieder können sich zu einer Fraktion zusammenschließen (§ 56 Abs. 

1 GO). Eine Fraktion muss aus mindestens 2 Ratsmitgliedern bestehen. Jedes 
Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehören. 

(2) Die Bildung einer Fraktion ist dem Bürgermeister* schriftlich vom 
Fraktionsvorsitzenden anzuzeigen. Die Mitteilung muss die genaue Bezeich-
nung der Fraktion, die Namen des Fraktionsvorsitzenden und seiner Stellver-
treter bzw. seines Stellvertreters sowie die der Fraktion angehörenden Rats-
mitglieder enthalten. Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, hat die Mit-
teilung die Anschrift der Geschäftsstelle zu enthalten. 

(3) Die Auflösung der Fraktion ist vom bisherigen Fraktionsvorsitzenden, der 
Wechsel im Fraktionsvorsitz, im stellvertretenden Fraktionsvorsitz und die Auf-
nahme und das Ausscheiden von Fraktionsmitgliedern sind vom Fraktionsvor-
sitzenden dem Bürgermeister schriftlich anzuzeigen. 

(4) Fraktionen können Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, als Hos- 
pitanten aufnehmen. Die Aufnahme oder das Ausscheiden eines Hospitanten 
ist vom Fraktionsvorsitzenden dem Bürgermeister schriftlich anzuzeigen.  

 

* Funktionsbezeichnungen nach dieser Geschäftsordnung werden in weiblicher oder männlicher Form geführt. 
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(5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 
i. S. d. § 3 Abs. 1 und 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG)  die 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um 
eine den Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen ent-
sprechende Datenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, bei der 
Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten personen-
bezogenen Daten nach Maßgabe des § 19 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe b DSG zu 
löschen. 

 
§ 2 

 
Ältestenrat 

 
(1) Der Ältestenrat berät den Bürgermeister bei der Durchführung seiner Aufga-

ben nach der Geschäftsordnung und fördert die Verständigung zwischen den 
Fraktionen. 

(2) Dem Ältestenrat gehören der Bürgermeister, die stellvertretenden Bürger-
meister, die Fraktionsvorsitzenden sowie die übrigen Mitglieder des Verwal-
tungsvorstands an. 

(3) Den Vorsitz im Ältestenrat führt der Bürgermeister. 

(4) Die Sitzungen des Ältestenrates sind nichtöffentlich. Der Ältestenrat ist kein 
Beschlussorgan. 

(5) Über die Sitzungen des Ältestenrates wird eine Ergebnisniederschrift gefertigt. 

 

 
2. Vorbereitung der Ratssitzungen 
 
 

§ 3 
 

Einberufung und Ladungsfrist 
 
 

(1) Die Einberufung des Rates erfolgt durch Übersendung der schriftlichen Einla- 
dung unter Beifügung der Tagesordnung an alle Ratsmitglieder sowie an die 
Mitglieder des Verwaltungsvorstands. 

 
(2) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindestens 12 Tage vor dem Sit- 

zungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet, zugehen. 
 
(3) In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 4 Tage vor dem 

Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet, verkürzt werden. Die 
Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen. 
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§ 4 
 

Tagesordnung 
 

 
Der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest und bestimmt, welche Tagesordnungs-
punkte in nichtöffentlicher Sitzung beraten werden sollen; dabei sind die Tagesord-
nungspunkte so konkret wie möglich zu bezeichnen. Er hat Vorschläge aufzunehmen, 
die ihm in schriftlicher Form spätestens am 16. Tag vor dem Sitzungstag von einem 
Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden. 

 
 
 

§ 5 
 

Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit der Ratssitzungen 
 

 
(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. Jeder hat das Recht, als Zuhörer an 

öffentlichen Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die räumlichen Verhält-
nisse gestatten. Die Zuhörer sind außer in den Fragestunden für Einwohner 
nach § 9 der Geschäftsordnung nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder 
sich sonst an den Verhandlungen des Rates zu beteiligen. Den Vertreter eines 
Einwohnerantrags bzw. eines Bürgerbegehrens soll Gelegenheit zur Er-
läuterung gegeben werden. 

 
(2) In nichtöffentlicher Sitzung sind zu behandeln: 
 

a)   Personalangelegenheiten, 
b)   Grundstücksangelegenheiten, 
c)   Darlehensangelegenheiten, 
d)   Einzelfälle in Abgabeangelegenheiten, 
e)   Auftragsvergaben, 
 f)   Angelegenheiten der Rechnungsprüfung, 
g)   genehmigungspflichtige Verträge gem. § 17 der Hauptsatzung der Stadt 
      Herten. 
 

(3) Auf Antrag des Bürgermeisters oder eines Ratsmitglieds kann für einzelne  
Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge und Vor-
schläge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher Sitzung 
begründet und beraten. 

 
 

§ 6 
 

Vorsitz 
 
Der Bürgermeister führt den Vorsitz im Rat (§ 40 Abs. 2 GO). Er eröffnet und schließt 
die Ratssitzung. 
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§ 7 
 

Teilnahme an Sitzungen des Rates 
 

 
(1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an den Sitzungen des Rates teilzunehmen, 

haben dies dem Bürgermeister rechtzeitig vor Beginn der Sitzung mitzuteilen. 
 
(2) Entsprechendes gilt für Ratsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig verlassen. 
 
(3) Mitglieder der Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen des 

Rates als Zuhörer zu den Angelegenheiten teilnehmen, die auf Vorschläge 
oder Anregungen des jeweiligen Ausschusses zurückgehen, es sei denn, in 
ihrer Person liegt ein Ausschließungsgrund entsprechend § 31 GO vor. Vor 
Beginn der nichtöffentlichen Sitzung haben sie dem Bürgermeister mitzuteilen, 
in welcher Eigenschaft sie zu bestimmten Tagesordnungspunkten als Zuhörer 
teilnehmen. 

 
 

§ 8 
 

Befangenheit 
 
(1) Muss ein Mitglied des Rates annehmen, nach den §§ 50 Abs. 6, 43 Abs. 2 und 

31 GO von der Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen 
zu sein, so hat es den Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhandlung un-
aufgefordert dem Bürgermeister anzuzeigen und den Sitzungsraum zu ver-
lassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann das Ratsmitglied sich in dem für die 
Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 

(2) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, ob ein Ausschließungsgrund be-
steht. 

(3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenbarungspflicht nach Abs. 1, so stellt 
der Rat dies durch Beschluss fest. Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift 
aufzunehmen. 

(4) Die Regelungen gelten für den Bürgermeister mit der Maßgabe, dass er die 
Befangenheit dem stellvertretenden Bürgermeister vor Eintritt in die Verhand-
lung anzeigt. 

 
 

§ 9 
 

Fragestunden für Einwohner 
 
(1) Mindestens zweimal jährlich gibt der Rat den Einwohnern Gelegenheit, im 

Rahmen eine Ratssitzung Fragen an den Rat und den Bürgermeister zu 
richten. Der Bürgermeister nimmt einen entsprechenden Punkt in die Tages-
ordnung auf. Die Fragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt be-
ziehen.  
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(2) Die Fragestunde soll 60 Minuten nicht überschreiten. 

(3) Die Fragen können schriftlich oder nach Aufruf dieses Tagesordnungspunktes 
mündlich an den Bürgermeister gerichtet werden. Die Beantwortung erfolgt im 
Regelfalle mündlich durch den Bürgermeister. 

(4) Schriftliche Fragen müssen spätestens 8 Tage vor dem Sitzungstag, den Tag 
der Sitzung nicht mitgerechnet, beim Bürgermeister eingegangen sein. Sie 
werden nur beantwortet, wenn der Fragesteller in der Sitzung anwesend ist. 

(5) In der Ratssitzung sind zunächst die schriftlichen Fragen in der Reihenfolge 
des Eingangs nach Verlesung durch den Fragesteller, danach die mündlichen 
Fragen in der Reihenfolge der Wortmeldungen zu beantworten. Jeder Frage-
steller ist berechtigt, eine Zusatzfrage zu stellen. 

(6) Ist die Beantwortung einer Frage in einer Fragestunde nicht möglich, wird die 
Antwort schriftlich erteilt. 

(7) Eine Aussprache findet nicht statt. 

 
 

§ 10 
 

          Informationsrecht des Rates, der Fraktionen und  
einzelner Ratsmitglieder 

 
(1) Das Informationsrecht des Rates, der Fraktionen und einzelner Ratsmitglieder 

ist abschließend in § 55 GO geregelt.  

(2) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vor-
schriften, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze. 

 
 
3. Gang der Beratungen 
 
 

§ 11 
 

Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
 
(1) Der Rat kann vor Eintritt in die Tagesordnung beschließen, 

 
a)   die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, 
b)   Tagesordnungspunkte zu teilen oder zur gemeinsamen Beratung mitein- 
      ander zu verbinden, 
c)   Tagesordnungspunkte abzusetzen, 
d)   die Tagesordnung unter den Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 S. 5 GO 
      durch Nachträge zu erweitern. 
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(2) Tagesordnungspunkte, die auf Vorschlag einer Fraktion oder eines Fünftels 
der Ratsmitglieder auf die Tagesordnung gesetzt wurden, dürfen nur dann ab-
gesetzt werden, wenn die den Vorschlag einbringende Fraktion oder die den 
Vorschlag einbringenden Ratsmitglieder nicht widersprechen. 

(3) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion oder eines Fünftels der Ratsmitglie-
der eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht 
in den Aufgabenbereich der Stadt fällt, setzt der Rat durch Geschäftsord-
nungsbeschluss die Angelegenheit abweichend von § 11 Abs. 2 GeschO von 
der Tagesordnung ab. 

 
§ 12 

 
Vorlagen des Bürgermeisters 

 
 
Vorlagen des Bürgermeisters an den Rat müssen 
 

a)   schriftlich abgefasst sein, 
a)    den Sachverhalt kurz erläutern unter Angabe der Gründe, die die Ein- 
      bringung der Vorlage veranlasst haben, 
b)    einen Beschlussvorschlag und dessen Begründung in der Sache enthal- 
      ten, soweit es sich nicht um Berichtsvorlagen handelt, 
c)    vom Bürgermeister unterzeichnet sein. 

 
 

§ 13 
 

Anträge zur Sache 
 
(1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind berechtigt, zu jedem Punkt der Ta-

gesordnung Anträge zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in der Sache 
herbeizuführen (Anträge zur Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen 
des Rates stattgefunden, so steht ein gleiches Recht auch den beteiligten 
Ausschüssen zu. Die Anträge müssen einen abstimmungsfähigen Beschluss-
entwurf enthalten. 

(2) Für Zusatz- und Änderungsanträge zu den nach Abs. 1 gestellten Anträgen 
gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 

(3) Anträge nach den Abs. 1 und 2, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen 
gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit 
einem Deckungsvorschlag verbunden werden. 
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§ 14 
 

Anträge von Fraktionen und Ratsmitgliedern 
 
(1) Anträge von Fraktionen, einzelnen oder mehreren Ratsmitgliedern sind schrift-

lich an den Bürgermeister zu richten. Sie müssen sich auf eine Angelegenheit 
der Stadt beziehen und einen Beschlussvorschlag und eine Begründung 
enthalten. Anträge, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen zur Folge 
haben, müssen mit einem Deckungsvorschlag verbunden werden. 

(2) Anträge müssen spätestens 6 Tage vor der Sitzung, den Tag der Sitzung nicht 
eingerechnet, beim Bürgermeister eingegangen sein. Verspätet eingehende 
Anträge werden auf die Tagesordnung der nächstfolgenden Ratssitzung ge-
setzt. Sollen verspätet eingehende Anträge dennoch in der kommenden Sit-
zung behandelt werden, ist zu begründen, dass es sich um eine Ange-
legenheit handelt, die keinen Aufschub duldet oder die von äußerster Dring-
lichkeit ist. Über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet der Rat. 

 
                                       

§ 15 
 

Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern 
 
(1) Eine Fraktion bzw. jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die 

sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen, an den Bürgermeister zu rich-
ten. 

(2) Anfragen, die sich nicht auf einen Gegenstand der Tagesordnung beziehen, 
sind spätestens 6 Tage vor der Sitzung, den Tag der Sitzung nicht einge-
rechnet, dem Bürgermeister zuzuleiten. 

(3) Die Beantwortung erfolgt schriftlich vor der Ratssitzung. Die Beantwortung er-
folgt mündlich, wenn es der Fragesteller verlangt. Bei schriftlicher Beant-
wortung ist die Antwort an das anfragende Ratsmitglied zu richten; den 
Fraktionsvorsitzenden und Einzelratsmitgliedern sind Kopien der Antwort zu-
zuleiten.  

(4) Sofern eine abschließende Beantwortung der Anfrage nicht möglich ist, kann 
sich die Antwort auf einen Zwischenbericht beschränken. Die abschließende 
Beantwortung der Anfrage erfolgt vor der nächstfolgenden Ratssitzung schrift-
lich.  

(5) Der Fragesteller darf bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Eine Aussprache findet 
nicht statt. 

(6) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn 

a)   die begehrte Auskunft demselben oder einem anderen Fragesteller inner- 
      halb der letzten 6 Monate bereits erteilt wurde oder 
b)   die Beantwortung offenkundig mit einem unverhältnismäßigen Aufwand  
      verbunden wäre, worüber der Rat entscheidet. 
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§ 16 
 

Wiederaufnahme von Anträgen und Anfragen von Fraktionen und 
Ratsmitgliedern 

 
(1) Zurückgezogene oder abgelehnte Anträge und Anfragen von Fraktionen und 

Ratsmitgliedern dürfen erst nach zwei darauf folgenden Sitzungen erneut ge-
stellt werden, es sei denn, dass mindestens ein Drittel der gesetzlichen Anzahl 
der Ratsmitglieder die Wiederaufnahme früher beantragt. 

(2) Dies gilt auch für Anträge und Anfragen, die inhaltlich den zurückgezogenen 
oder abgelehnten Anträgen und Anfragen entsprechen. 

 
§ 17 

 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Ratsmitglied 

gestellt werden. Dazu gehören insbesondere folgende Anträge auf: 
 
a)   Schluss der Aussprache, 
b)   Schluss der Rednerliste, 
c)   Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister, 
d)   Vertagung eines Beratungsgegenstandes, 
e)   Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
 f)   Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
g)   namentliche oder geheime Abstimmung. 
 

(2) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung müssen vor dem nächsten Redner be-
rücksichtigt werden. Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf 
noch je ein Ratsmitglied für und gegen diesen Antrag sprechen. 

(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Rat gesondert vorab zu entschei-
den. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so 
ist über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen 
bestimmt der Bürgermeister die Reihenfolge. 

(4) Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann bean-
tragen, die Beratung des Tagesordnungspunktes zu beenden oder die Red-
nerliste zu schließen. Ein solcher Antrag ist nur zulässig, wenn zuvor jeder 
Fraktion Gelegenheit gegeben wurde, zur Sache zu sprechen. Vor der Ab-
stimmung über den Antrag gibt der Bürgermeister die noch vorliegenden Wort-
meldungen bekannt. 

(5) Vertagungsanträge sind wie Anträge auf Schluss der Aussprache zu behan-
deln. Der Antrag auf Schluss der Aussprache geht dem Antrag auf Vertagung, 
dieser allen sonstigen Anträgen vor. 
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§ 18 
 

Redeordnung 
 
(1) Der Bürgermeister ruft jeden Punkt der Tagesordnung unter Bezeichnung des 

Verhandlungsgegenstandes auf und stellt die Angelegenheit zur Beratung. 

(2) Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vorschlag von einem Fünftel der 
Ratsmitglieder oder einer Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen worden 
ist, ist zunächst einem Vertreter der Antragsteller Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.  

(3) Jede Beratung beginnt mit der Darstellung des Sachverhalts. Der Rat kann auf 
eine Berichterstattung verzichten, wenn die Sachlage durch die Berichts- oder 
Beschlussvorlage ausreichend klargestellt wird. 

(4) Die Redner melden sich durch Handzeichen zu Wort. Der Bürgermeister erteilt 
das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; melden sich mehrere Red-
ner gleichzeitig, entscheidet der Bürgermeister über die Reihenfolge. Ein Rats-
mitglied darf höchstens dreimal zum selben Tagesordnungspunkt sprechen. 
Die Redezeit darf beim ersten Beitrag nicht mehr als 5 Minuten, bei den 
weiteren Wortmeldungen nicht mehr als jeweils 2 Minuten betragen. Sie kann 
durch Beschluss des Rates verlängert oder verkürzt werden. 

(5) Bei Anträgen und Anfragen erhält zunächst der Antrag- oder Fragesteller zur 
Begründung oder zur Erläuterung das Wort. 

(6) Zur Geschäftsordnung wird das Wort außerhalb der Reihe ohne Unterbrech-
ung des Redenden erteilt. 

(7) Zur persönlichen Erklärung wird das Wort erst nach Abschluss der Beratung 
und Abstimmung erteilt. Der Redner darf nicht mehr zur Sache sprechen. 

 
§ 19 

 
Abstimmungen 

 
(1) Nach Beendigung der Aussprache stellt der Bürgermeister die für den Tages-

ordnungspunkt gestellten Sachanträge zur Abstimmung. 

(2) Über Beschlussvorschläge, die aus mehreren Teilen bestehen, kann der 
Bürgermeister getrennt abstimmen lassen; auf Antrag eines Ratsmitgliedes 
wird getrennt abgestimmt. 

(3) Zunächst ist über Änderungsanträge abzustimmen, und zwar über den 
weitestgehenden Antrag zuerst. Der Bürgermeister entscheidet über die 
Reihenfolge. Bei getrennter Abstimmung wird abschließend über den Gesamt-
antrag in der evtl. abgeänderten Form abgestimmt. 
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(4) Auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des Rates wird namentlich abge-
stimmt. Bei namentlicher Abstimmung haben die Mitglieder des Rates  bei Auf-
ruf ihres Namens zu Protokoll mit "Ja" oder "Nein" zu antworten oder zu er-
klären, dass sie sich der Stimme enthalten. 

(5) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Rates wird ge-
heim abgestimmt. Die geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von Stimm-
zetteln. 

(6) Wird zu demselben Tagesordnungspunkt sowohl ein Antrag auf namentliche 
als auch auf geheime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag auf geheime Ab-
stimmung Vorrang. 

(7) Der Bürgermeister stellt das Ergebnis der Abstimmung fest und gibt es in der 
Sitzung bekannt. 

 
§ 20 

 
Wahlen 

 
(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung vollzogen. Die Abstimmung erfolgt 

im Regelfall durch Handzeichen. 

(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmitglied der offenen 
Abstimmung widerspricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abgabe von Stimm-
zetteln. Auf dem Stimmzettel ist der Name des zu Wählenden anzugeben oder 
anzukreuzen. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen; unbeschriftete 
Stimmzettel gelten als Stimmenthaltungen. Stimmzettel, auf denen "ja" ver-
merkt ist, sind ungültig. 

 
 

§ 21 
 

Niederschrift 
 
(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch den Schriftführer, der vom Rat 

im Benehmen mit dem Bürgermeister bestellt wird, eine Beschlussniederschrift 
aufzunehmen. Sie muss enthalten: 
 
a) Ort, Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, einer evtl. Unterbrechung und Be- 
      endigung der Sitzung, 
b)   Verzeichnis der anwesenden Ratsmitglieder, die Namen der sonstigen an 
      den Beratungen teilnehmenden Personen sowie für den nichtöffentlich Teil 
      ein Verzeichnis der zu einzelnen Angelegenheiten als Zuhörer teilnehmen- 
      den Mitglieder der Ausschüsse, 
c)   Verzeichnis der abwesenden Ratsmitglieder unter Angabe, ob ihr Fehlen  
      entschuldigt oder unentschuldigt ist, 
d)   Angaben über die Öffentlichkeit und deren Einschränkung, 
e)   die behandelten Beratungsgegenstände,  
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 f)   die gestellten Anträge und Anfragen (§ 18 Geschäftsordnung), 
g)   Anzeigen von Mitgliedern des Rates über Ausschließungsgründe gemäß 
      §§ 31 und 43 Abs. 2 Ziff. 3 GO, 
h)   getroffene Ordnungsmaßnahmen gemäß § 23 Geschäftsordnung, 
 i)   Fragen von Einwohnern, 
 j)   die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen. 
 

(2) Andere als die in Absatz 1 aufgeführten Angaben sind in die Beschlussnieder-
schrift nur aufzunehmen, wenn dies zuvor von einem Ratsmitglied oder dem 
Bürgermeister besonders verlangt wird. 

(3) Die Niederschrift wird vom Bürgermeister und dem Schriftführer unterzeichnet. 
Ausfertigungen der Niederschrift werden den Ratsmitgliedern und den Mit-
gliedern des Verwaltungsvorstands zugeleitet. 

(4) Um die Erstellung der Niederschrift zu erleichtern, dürfen Tonbandmitschnitte 
von Sitzungen erfolgen. Sie dürfen ausschließlich von den in Abs. 3 Satz 1 
genannten Personen zur Erstellung der Niederschrift genutzt werden. Ist bis 
spätestens in der auf die Zuleitung der Niederschrift gem. Abs. 3 Satz 2 
folgenden Ratssitzung kein Wunsch zur Änderung der Niederschrift geäußert 
worden, ist der Tonbandmitschnitt unverzüglich zu löschen. Wird ein Än-
derungswunsch geäußert,  ist zur Klärung der Berechtigung dieses Wunsches 
bis zur nächstfolgenden Ratssitzung der Tonbandmitschnitt abweichend von 
Satz 2 von dem Ratsmitglied, das den Änderungswunsch vorträgt, vom 
Schriftführer und ggf. auch vom Bürgermeister gemeinsam abzuhören, um 
eine gütliche Einigung über die Niederschrift zu erreichen. Das Ergebnis dies-
er Einigungsbemühungen ist dem Rat vorzutragen. Anschließend ist der Ton-
bandmitschnitt unverzüglich zu löschen. 

 
 

§ 22 
 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat gefassten Beschlüsse ist die 

Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten. Dies kann dadurch ge-
schehen, dass der Bürgermeister den Wortlaut eines vom Rat gefassten Be-
schlusses in öffentlicher Sitzung verliest und ihn erforderlichenfalls außerdem 
im unmittelbaren Anschluss an die Sitzung der örtlichen Presse zugänglich 
macht. 

(2) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Unterrichtung der Öffentlichkeit über 
die vom Rat gefassten Beschlüsse dem Bürgermeister. 

(3) Die Unterrichtung nach den vorstehenden Absätzen gilt grundsätzlich auch für 
Beschlüsse des Rates, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst werden, es sei 
denn, dass der Rat im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes beschlossen hat. 
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4. Ordnung in den Sitzungen 
 
 
 

§ 23 
 

Ordnung in den Sitzungen 
 
(1) In den Sitzungen des Rates handhabt der Bürgermeister die Ordnung und übt 

das Hausrecht aus. 

(2) Der Bürgermeister kann Zuhörer entfernen lassen, die Beifall oder Missfallen 
äußern oder Ordnung und Anstand verletzen. Bei störender Unruhe im Zu-
hörerraum kann er die Sitzung unterbrechen und die Zuhörer entfernen 
lassen. 

(3) Der Bürgermeister kann Redner, die vom Gegenstand der Beratung abweich-
en, auffordern, zur Sache zu sprechen. 

(4) Sitzungsteilnehmer, die die Ordnung oder Würde der Ratsversammlung verlet-
zen, können vom Bürgermeister unter Nennung des Namens zur Ordnung ge-
rufen werden. 

(5) Der Bürgermeister kann Sitzungsteilnehmer, die in derselben Angelegenheit 
zweimal zur Sache oder in derselben Sitzung einmal zur Ordnung gerufen 
worden sind, das Wort entziehen, wenn der Betreffende Anlass zu einer 
weiteren Ordnungsmaßnahme gibt. Einem Sitzungsteilnehmer, dem das Wort 
entzogen worden ist, darf das Wort zu der betreffenden Angelegenheit nicht 
wieder erteilt werden. 

(6) Bei störender Unruhe, die den Fortgang der Verhandlung in Frage stellt, kann 
der Bürgermeister die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen und bei an-
haltenden Störungen aufheben. 

 
§ 24 

 
Entzug der Sitzungsentschädigung, Sitzungsausschluss 

 
(1) Ratsmitgliedern, die in einer Sitzung zweimal zur Ordnung gerufen worden 

sind, kann bei einem erneuten Ordnungsverstoß die auf den Sitzungstag ent-
fallende Entschädigung (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 a) EntschVO) ganz oder teilweise 
durch Beschluss des Rates entzogen werden. 

(2) Bei einem erneuten Ordnungsverstoß kann das Ratsmitglied für einen im Be-
schluss festzulegenden Zeitraum von der weiteren Sitzung und künftigen Rats-
sitzungen ausgeschlossen werden. Während dieses Zeitraums darf das Rats-
mitglied an öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen als Zuhörer teil-
nehmen. 
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(3) Ausgeschlossene Ratsmitglieder haben die Sitzung, bei nichtöffentlicher Sit-
zung auch den Sitzungsraum zu verlassen. Leisten sie der Aufforderung des 
Bürgermeisters keine Folge, kann dieser die Sitzung für eine bestimmte Zeit 
unterbrechen und das Ratsmitglied aus dem Sitzungsraum entfernen lassen 
oder die Sitzung aufheben. 

(4) Das betroffene Ratsmitglied darf an den Beschlüssen nach den Absätzen 1 
und 2 nicht mitwirken. 

 
 

§ 25 
 

Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 
 
(1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach den §§ 23 und 24 Geschäftsordnung steht 

dem Betroffenen der Einspruch zu. 

(2) Der Rat entscheidet in seiner nächsten Sitzung über die Berechtigung der 
Ordnungsmaßnahmen ohne Beteiligung des Betroffenen. Vor Beschlussfass-
ung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ent-
scheidung des Rates ist ihm zuzustellen. 

 
 

II. Geschäftsführung der Ausschüsse 
 
 
 

§ 26 
 

Grundsatz 
 
Soweit die nachfolgenden Bestimmungen der §§ 27 und 28 der Geschäftsordnung 
nicht etwas anderes bestimmen, finden auf das Verfahren in den Ausschüssen die 
für den Rat geltenden Bestimmungen dieser Geschäftsordnung mit Ausnahme des 
§ 15 entsprechende Anwendung. 

 
 

§ 27 
 

Einberufung und Tagesordnung 
 
(1) Die Ausschüsse werden bei Bedarf durch den Vorsitzenden einberufen. 

(2) Ort, Zeit und Tagesordnung der Ausschusssitzungen werden vom Vorsitz-
enden im Benehmen mit dem zuständigen Verwaltungsvorstandsmitglied oder 
dem Fachbereichsleiter festgesetzt. Auf Verlangen des Bürgermeisters bzw. 
auf Antrag einer Fraktion ist der Ausschussvorsitzende verpflichtet, einen Ge-
genstand in die Tagesordnung aufzunehmen. 
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(3) Die Einberufung erfolgt schriftlich durch Übersendung der Einladung an alle 
Ausschussmitglieder, den Bürgermeister und die Verwaltungsvorstandsmit-
glieder. Die Einladung ist den Ausschussmitgliedern mindestens 5 Tage vor 
dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet, zuzuleiten. 

(4) Der Bürgermeister ist zu allen Ausschusssitzungen einzuladen. Ratsmit-
glieder, die im Stadtbezirk Herten-Westerholt/Bertlich wohnen, sind, soweit sie 
nicht bereits als ordentliche Mitglieder dem Bezirksausschuss Herten-Wester-
holt/Bertlich angehören, wie ordentliche Mitglieder zu den Sitzungen des Be-
zirksausschusses Herten-Westerholt/Bertlich zu laden (§ 39 Abs. 5 i. V. m. § 
36 Abs. 6 S. 2 GO). Ratsmitglieder, die nicht Mitglieder des Ausschusses sind, 
erhalten eine Übersicht der zu behandelnden Tagesordnungspunkte zur In-
formation. 

(5) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen unterrichtet der 
Bürgermeister die Öffentlichkeit, indem er der Presse die Tagesordnungs-
übersicht und die Beratungsunterlagen für den öffentlichen Sitzungsteil zu-
gänglich macht. 

(6) Vor jeder Ausschusssitzung wird den Einwohnern Gelegenheit gegeben, 
begrenzt auf die Zuständigkeit des Ausschusses Fragen an den Ausschuss 
und den Ausschussvorsitzenden zu richten. Diese Regelung gilt nicht für den 
Haupt- und Finanzausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Wahl-
ausschuss und den Wahlprüfungsausschuss. 

(7) Nach Abhandlung der Tagesordnung können unter Punkt "Verschiedenes" 
weitere Angelegenheiten, insbesondere Anfragen von Ausschussmitgliedern 
und Mitteilungen behandelt werden. 

 
 

§ 28 
 

Verfahren in den Ausschüssen 
 
(1) Mitglieder anderer Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen 

eines Ausschusses als Zuhörer zu den Angelegenheiten teilnehmen, die auf 
Vorschläge oder Anregungen des jeweiligen Ausschusses zurückgehen, es 
sei denn, in ihrer Person liegt ein Ausschließungsgrund entsprechend § 31 GO 
vor. 

(2) Bei gemeinsamer Sitzung mehrerer Ausschüsse einigen sich die Vorsitzenden 
dieser Ausschüsse auf die Übernahme des Vorsitzes. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, entscheidet das Los. Über Vorlagen und Anträge stimmen die 
Ausschüsse getrennt ab. 

(3) Vor Eintritt in die Tagesordnung kann der Ausschuss beschließen, dass zu be-
stimmten Tagesordnungspunkten Sachverständige und Einwohner gehört wer-
den. 
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§ 29 
 

Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse 
 
(1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis können erst durch-

geführt werden, wenn innerhalb von 3 Tagen, den Tag der Beschlussfassung 
nicht eingerechnet, weder vom Bürgermeister noch von einem Fünftel der 
Ausschussmitglieder schriftlich Einspruch eingelegt worden ist. Zu diesem 
Zweck können die Beschlüsse am Tage nach der Sitzung beim Schriftführer 
des Ausschusses eingesehen werden. 

(2) Der Einspruch ist beim Bürgermeister schriftlich einzulegen. Über den Ein-
spruch entscheidet der Rat. 

 

 
III. Schlussbestimmungen 

 
 

§ 30 
 

In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Herten tritt 

am 20. Februar 2008 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der 
Stadt Herten vom 31. Januar 2001 in der Fassung der Änderung vom 16. März 
2005 außer Kraft. 


